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(1) Für je 100 m² Wohnnutz äche ist ein Stellplatz zu scha en. Bei Gebäuden für Beherbergungsstätten ist für je 5

Zimmereinheiten oder Appartements ein Stellplatz oder für je 30 Zimmereinheiten oder Appartements ein

Busstellplatz zu scha en. Bei Heimen, bei welchen Wohneinheiten bestehen oder vorgesehen sind, ist für je 10

Wohneinheiten ein Stellplatz zu schaffen.

(1a) Bei einem Zu- oder Umbau oder bei Änderungen der Raumwidmung ist für jede der rechtmäßig bestehenden

Wohnungen eine Wohnnutz äche von 100 m2 zu berechnen und diese Gesamt äche der neu gescha enen

Wohnnutz äche gegenüber zu stellen; Stellplätze sind insoweit zu scha en, als sich nach den Grundsätzen der Abs. 1

und 2 eine zusätzliche Stellplatzverpflichtung ergibt.

(2) Bei Industrie- und Betriebsbauwerken, Bürogebäuden, Bauwerken für Bildungszwecke sowie Geschäftsgebäuden

und anderen, dem Verkehr mit Kunden, Gästen und anderen, vorwiegend nicht betriebsangehörigen Personen

dienenden Räumlichkeiten sowie bei Amtsgebäuden, Instituten, Krankenanstalten und dergleichen ist für je 100 m²

Aufenthaltsraum ein Stellplatz zu scha en. In Bauwerken für Bildungszwecke werden Räume, die überwiegend für den

Unterricht und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 18 Jahren genutzt werden, in diese

Fläche nicht eingerechnet. Bei Heimen, bei welchen keine Wohneinheiten bestehen oder vorgesehen sind, wie bei

Heimen für Lehrlinge, jugendliche Arbeiterinnen und Arbeiter, Schülerinnen, Schüler und Studierende, ist für je 300 m²

Aufenthaltsraum ein Stellplatz zu schaffen.

(3) Bei Gebäuden für Veranstaltungen, Versammlungsräumen, Sportanlagen und dergleichen ist für je 50 Personen ein

Stellplatz zu schaffen, wobei die behördlich zugelassene Besucherzahl als Bemessungsgrundlage dient.

(4) Bei Bädern ist für je 10 Kabinen oder 30 Kästchen ein Stellplatz zu scha en. Für jede Wechselkabine oder jedes

Wechselkästchen ist ein Stellplatz zu schaffen.

(5) Bei Scha ung von Kleingärten im Kleingartengebiet sowie im Kleingartengebiet für ganzjähriges Wohnen sind im

Rahmen der Abteilungsbewilligung Trennstücke für Stellplätze zu schaffen; dabei sind bei Kleingärten mit der Widmung

„Kleingartengebiet für ganzjähriges Wohnen“ für jeden Kleingarten, sonst für je fünf Kleingärten, ein Stellplatz zu

berechnen. Bei Neufestsetzung der Widmung „Grünland – Erholungsgebiet – Kleingartengebiet“ oder „Grünland –

Erholungsgebiet – Kleingartengebiet für ganzjähriges Wohnen“ ist bei Abteilung auf Kleingärten, sofern diese

Kleingärten in ihrer überwiegenden Anzahl tatsächlich bereits bebaut sind, von der Verp ichtung zur Scha ung der

Stellplätze insofern abzusehen, als dafür Grund ächen nicht zur Verfügung stehen; diese Verp ichtung gilt bis zum

Freiwerden eines Kleingartens, der sich für die Erfüllung der Stellplatzverpflichtung eignet, als gestundet.

(6) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 5 ist ein Stellplatz jeweils nur für die volle Verhältniszahl zu berechnen.

(7) Bei Änderungen der Raumwidmung beziehungsweise Raumeinteilung ist für die betro enen Räume die Zahl der

P ichtstellplätze nach den Grundsätzen der Abs. 1 bis 6 gesondert für die bisherige und für die neue Widmung zu

ermitteln; Stellplätze sind insoweit zu scha en, als die Gegenüberstellung dieser Zahlen für die neue Raumwidmung

beziehungsweise Raumeinteilung eine zusätzliche Stellplatzverpflichtung ergibt.

(8) Entsteht bei einem einheitlichen Bauvorhaben nach den Grundsätzen der Abs. 1 bis 7 einerseits die Verp ichtung

zur Scha ung von Stellplätzen und andererseits durch die Änderung der Raumwidmung beziehungsweise

Raumeinteilung rechnerisch ein Guthaben von Pflichtstellplätzen, dürfen sie gegeneinander aufgerechnet werden.

(9) Keine Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen besteht für

1. Kleinhäuser mit nur einer Wohneinheit, Kleingartenwohnhäuser und

Kleingartenhäuser;

2. unmittelbar kultische oder der Bestattung dienende Anlagen.
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